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DWA-Landesverbandstagung Bayern 2021 in Weiden – Einladung zur Fachausstellung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die diesjährige Jahrestagung des DWA-Landesverbandes Bayern findet am 05. und 06. Oktober 2021 

in der Max-Reger-Halle in Weiden statt. Wir laden Sie herzlich ein, als Aussteller dabei zu sein. 

 

Im Rahmen der Tagung beschäftigen wir uns u.a. einerseits mit Regenwetterabflüssen und andererseits 

mit Trockenheit und Dürre, richten einen Blick nach vorne bei der Abwasserbehandlung, beleuchten 

modernen synergetischen Wasserbau als Mehrwert für Mensch, Gewässer und Natur und das Hoch-

wasserrisikomanagement im kommunalen Bereich.  

Wie wichtig es ist, sich vor Ort auszutauschen, zu informieren und auf den aktuellen Stand zu bringen, 

haben uns die letzten Monate bewusstgemacht. Deswegen ist uns die persönliche Begegnung in der 

Fachausstellung besonders wichtig. Das attraktive und praxisnahe Vortragsprogramm richtet sich an 

die Fachkollegen aus Kommunen, Verbänden, Ingenieurbüros, Hochschulen sowie der Wasserwirt-

schaftsverwaltung.  

 

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Produkte und Dienstleistungen im Rahmen der begleitenden Fach-

ausstellung zu präsentieren. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Anmeldeformular. Die 

Vergabe der Ausstellungsfläche erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Aufgrund der aktuellen 

Randbedingungen ist die Ausstellungsfläche begrenzt. Anmeldeschluss ist der 07. Juni 2021. 

 

Im Hinblick auf die derzeitige Lage berücksichtigt unser Veranstaltungskonzept verschiedene Szenarien 

und umfassende Infektionsschutzmaßnahmen. Geplant ist die Tagung derzeit als Hybridveranstaltung 

durchzuführen. Sollten die Rahmenbedingungen im Herbst keine Hybridveranstaltung zulassen, werden 

wir den Ausstellern ein attraktives alternatives Online-Format für die Firmenpräsentation anbieten und 

Sie rechtzeitig darüber informieren. 

 

Für Ihre Übernachtung in Weiden wenden Sie sich bitte direkt an die Tourist-Information 

(Mail: tourist-information@weiden.de  -  www.weiden-tourismus.info). 

 

Wir freuen uns darauf, Sie in Weiden zu begrüßen und sind sicher, Ihnen ein interessantes Forum zu 

bieten.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Daniel Eckstein 
Geschäftsführer 
 
Anlagen:   Anmeldeformular, AGB, Programmentwurf, Infoblatt Firmenverzeichnis 

mailto:tourist-information@weiden.de
http://www.weiden-tourismus.info/


Landesverbandstagung Bayern
Anmeldung zur Fachausstellung
05. - 06. Oktober 2021, Weiden

Fachausstellung

Landesverband Bayern

Hiermit buche ich verbindlich 
(bitte ankreuzen)

Standfläche mit Stellwandmöglichkeit
   Standfläche 2 x 2 m                                                        680,00 €

Ausstellungsfläche 2 x 2 m inkl. Tisch (1,30 x 0,60 m), Stühle,  
Stromanschluss, W-LAN, Teilnahme am Seminarprogramm 
inkl. Unterlagen, Tagesverpflegung für 2 Personen (Stand-
personal), zzgl. MwSt (19%), Paketpreis

 
Benötigte Ausstattung  (bitte unbedingt ankreuzen)

  Stühle   Anzahl ______

  Stehtisch (anstatt Tisch 1,30 x 0,60 m)

  Barhocker                                          Anzahl ______

   W-LAN Anschluss 

   Stromanschluss 220 V

   Stromanschluss > 500 Watt          für ____ Watt

   Standhöhe > 2,50 m                         Höhe: ____ m

  sonstiges  _______________________________

Werbemöglichkeiten
  Ja, bitte senden Sie uns Informationen über weitere 

    Werbemöglichkeiten zu.

Organisatorisches
Standpersonal / angemeldete Personen 
(Angabe für das Teilnehmerverzeichnis, evtl. auch digital)

Produktinformation (bitte für die Planung ausfüllen)

Ansprechpartner
(Angabe für Rückfragen)

Hinweise / abweichende Rechnungsanschrift

Anmeldeschluss: 07. Juni 2021 

Rückmeldung an 
Fax 089 233-62595 oder E-Mail info@dwa-bayern.de 

Absender bzw. Anschrift für das digitale Ausstellerverzeichnis

Firma  

Straße/Postfach  

PLZ/Ort   

Telefon/Fax

E-Mail   

Web

Ort/Datum/Unterschrift/Firmenstempel

Veranstalter: 
DWA-Landesverband Bayern    
Friedenstraße 40  
81671 München   

Mit der Unterschrift werden die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) für die Fachausstellung anerkannt.

Veranstaltungsort:
Max-Reger-Halle
Dr.-Pfleger-Straße 17
92637 Weiden

DWA-LV Bayern .  Friedenstraße 40 .  81671 München .  Tel.:  +49 89 233-62590 .  E-Mail: info@dwa-bayern.de . Internet: www.dwa-bayern.de

 Name/Vorname Teilnehmer 1 

 Name/Vorname Teilnehmer 2  

 Name/Vorname 

 Durchwahl/E-Mail

 Hinweise/abw. Rechnungsanschrift

fördernde DWA-Mitglieder erhalten 10 % Rabatt

 Produktinformation
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7. Standnutzung, Rücktritt und Nichtteilnahme des Ausstellers

Nach der Zulassung (verbindliche Anmeldung und erfolgte Anmeldebestätigung 
durch die DWA als Veranstalterin) ist ein Rücktritt oder eine Reduzierung der 
Standfläche durch den Aussteller nicht mehr möglich. Die gesamte Rechnung - 
und die auf Veranlassung des Ausstellers zusätzlich entstandenen Kosten - sind zu 
zahlen. Verzichtet der Aussteller darauf, die ihm zugeteilte Standfläche zu belegen 
und kann diese Fläche von der DWA anderweitig vermietet werden, ist diese be-
rechtigt, 25% der Gesamtrechnungskosten als Kostenbeteiligung vom Aussteller 
zu verlangen. Kann die Ausstellungsfläche nicht anderweitig vermietet werden, ist 
die DWA darüber hinaus berechtigt, die nicht belegten Flächen zur Wahrung des 
optischen Gesamtbildes in anderer Weise auszufüllen.

8. Zuteilung des Ausstellungsstandes

Die Zuteilung des Ausstellungsstandes erfolgt durch die DWA als Veranstalterin. Die 
Mitteilung erfolgt in der Regel schriftlich. Etwaige Beanstandungen sind innerhalb 
von einer Woche nach Zugang der schriftlichen Mitteilung geltend zu machen. 
Abweichend hiervon kann die Zuteilung des Standes, je nach Veranstaltung, auch 
vor Ort durch die Verantwortlichen der DWA erfolgen.

9. Veranstaltungszeiten, Änderungen und Absage der Veranstaltung durch die DWA 

9.1 Die Dauer der Veranstaltung sowie die täglichen Öffnungszeiten ergeben sich 
aus der Anmeldebestätigung der DWA.

9.2 Für den Aufbau und den Abbau des Ausstellungsstandes stehen dem Aussteller 
festgelegte Zeiten vor Beginn und nach Schluss der Veranstaltung zur Verfügung. 
Auf – und Abbauarbeiten außerhalb dieser vorgegebenen Zeiten sind nur nach 
vorheriger Rücksprache mit der DWA gestattet.

9.3 Die DWA ist berechtigt, die Veranstaltung örtlich und/oder zeitlich zu verlegen 
sowie die Veranstaltungsdauer und/oder die Öffnungszeiten zu ändern. Sollte die 
Veranstaltung aus Gründen, die die DWA nicht zu vertreten hat oder aufgrund von 
höherer Gewalt nicht stattfinden, ist die DWA berechtigt, die Veranstaltung abzusa-
gen oder einen Ausweichtermin festzulegen. Der Aussteller ist in allen vorgenannten 
Fällen unverzüglich zu unterrichten. Bei einem Ausfall der Veranstaltung ist der 
Aussteller nicht verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Vergütung zu entrichten; 
im Vorfeld der Veranstaltung geleistete Zahlungen werden zurückerstattet, bereits 
vom Aussteller veranlasste Arbeiten oder in Auftrag gegebene Dienstleistungen sind 
jedoch in voller Höhe zu bezahlen. Für den Fall, dass die Ausstellung ausfällt, aber 
zu einem neuen Termin durchgeführt wird, ist der Aussteller berechtigt, innerhalb 
einer Woche nach Zugang der Bekanntgabe des neuen Termins seine Teilnahme 
an dem neuen Termin abzusagen.

In allen vorgenannten Fällen ist die Geltendmachung von Schadensersatzansprü-
chen gegen die DWA ausgeschlossen.

10. Bild- und Tonaufnahmen

10.1 Der Aussteller darf von seinem eigenen Ausstellungsstand während der 
Öffnungszeiten der Veranstaltung Bild- und Tonaufnahmen anfertigen lassen. 

10.2 Der Aussteller gestattet der DWA, Bild- und Tonaufnahmen von dem Aus-
stellungsstand zu Dokumentationszwecken oder für Eigenveröffentlichungen 
anzufertigen oder anfertigen zu lassen. Ferner gestattet er der DWA, Bild- und/
oder Tonaufnahmen seiner Person zu erstellen, zu vervielfältigen, zu senden oder 
senden zu lassen sowie in audiovisuellen Medien zu nutzen und/oder durch Dritte 
zu vervielfältigen, zu senden und nutzen zu lassen. Die vorgenannten Nutzungs-
rechte werden unentgeltlich und unwiderruflich sowie ohne zeitliche oder örtliche 
Beschränkung an die DWA übertragen.

11. Werbung 

Werbung aller Art ist nur innerhalb des vom Aussteller angemieteten Ausstel-
lungsstandes für das eigene Unternehmen, bzw. die eigene Vereinigung oder 
Institution statthaft.

12. Haftungsausschluss

Die Haftung der DWA als Veranstalterin für vertragliche Pflichtverletzungen sowie 
aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie auf Ersatz des typischer-
weise entstehenden Schadens begrenzt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit, Ansprüchen wegen der Verletzung von Kardinalpflichten, 
d.h. von Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und bei deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist, sowie dem Ersatz 
von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit haftet die DWA für jeden Grad des Ver-
schuldens. Soweit es um Schäden geht, die nicht aus der Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit resultieren, haftet die DWA nur für den typischerweise 
entstehenden Schaden. 

1. Veranstalterin

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)
DWA-Landesverband Bayern
Friedenstraße 40, 81671 München
Tel.: +49  089 233 62590
Fax: +49  089 233 62595 
info@dwa-bayern.de

2. Anmeldung

2.1 Die Anmeldung erfolgt durch Verwendung des dafür vorgesehenen Anmeldefor-
mulars. Dieses ist vollständig auszufüllen und eigenhändig zu unterzeichnen. Das 
Anmeldeformular kann auch auf elektronischem Weg verschickt werden. Mit dem 
Anmeldeformular erklärt der Aussteller gegenüber der DWA sein ernsthaftes Inter-
esse, an der Veranstaltung der DWA als Aussteller teilnehmen zu wollen, wobei das 
Anmeldeformular ein Angebot auf Abschluss eines Vertrages an die DWA darstellt.

2.2 Mit der Anmeldung erkennt der Aussteller die vorliegenden Allgemeinen 
Ausstellungsbedingungen der DWA sowie die jeweilige Hausordnung des Veran-
staltungsortes als rechtsverbindlich an. 

2.3 Die DWA haftet nicht für Folgen oder Schäden, die unmittelbar oder mittelbar 
aus falschen, missverständlichen, ungenauen oder unvollständigen Angaben in dem 
Anmeldeformular oder aufgrund sonstiger Mitteilungen des Ausstellers entstehen.

3. Aussteller

Als Aussteller gilt diejenige natürliche oder juristische Person, bzw. deren Rechts-
nachfolger, auf deren Name die verbindliche Anmeldung lautet. 

4. Zulassung

4.1 Ein Vertrag über die Teilnahme an der Ausstellung kommt erst mit Eingang der 
schriftlichen Auftragsbestätigung oder der Rechnung beim Aussteller zustande, 
wobei dies die Annahme des Vertragsangebotes durch die DWA darstellt.

4.2 Der Aussteller kann sich nicht auf die Teilnahme an vorangegangenen Veranstal-
tungen berufen. Aussteller, die ihren Zahlungsverpflichtungen bei vorangegangenen 
Veranstaltungen nicht nachgekommen sind oder gegen die Veranstaltungsbestim-
mungen oder die Hausordnung des Veranstaltungsortes verstoßen haben, können 
von der Zulassung zur Veranstaltung ausgeschlossen werden.

4.3 Ein Konkurrenzausschluss darf weder verlangt noch seitens der DWA zugesagt 
werden.

5. Gemeinschaftsaussteller

5.1 Der Aussteller ist nicht berechtigt, die ihm zugewiesene Ausstellungsstand 
ohne Genehmigung der DWA an Dritte unter zu vermieten oder diesen in sonstiger 
Form zu überlassen. Die Nutzung des Ausstellungsstandes durch weitere Unter-
nehmen, Vereinigungen, Institutionen oder sonstige Dritte ist der DWA rechtzeitig 
vor Veranstaltungsbeginn und vor Beginn des Standaufbaus mitzuteilen und mit 
dieser abzustimmen.

5.2 Im Falle einer von der DWA gestatteten Untervermietung oder sonstigen 
Überlassung des Ausstellungsstandes an Dritte (oder Teilen davon) gilt der Aus-
steller als Gemeinschaftsstandorganisator. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass 
die vorliegenden Allgemeinen Veranstaltungsbedingungen in den Vertrag bzw. 
die Verträge mit seinen Gemeinschaftsausstellern mit einbezogen werden. Der 
Gemeinschaftsstandorganisator ist alleiniger Vertrags- und Ansprechpartner der 
DWA; die Anmeldebestätigung geht ausschließlich an den Gemeinschaftsstand-
organisator, die Rechnungsstellung erfolgt zu seinen Lasten.

6. Zahlungsbedingungen

6.1 Als Gegenleistung für das Recht auf Teilnahme an der Veranstaltung einschließ-
lich der Überlassung des Ausstellungsstandes hat der Aussteller eine Vergütung 
an die DWA zu entrichten, deren Höhe sich aus der Anmeldebestätigung bzw. der 
Rechnung ergibt. Die Vergütung ist innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt 
unter Angabe der Kunden- bzw. Rechnungsnummer auf eines der auf der Rech-
nung angegebenen Konten der DWA bzw. des DWA-Landesverbandes zu zahlen. 
Die Vergütung versteht sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer und 
ist in EURO zu entrichten.

6.2  Beanstandungen von Rechnungen müssen innerhalb einer Ausschlussfrist von 
14 Tagen nach Rechnungseingang schriftlich geltend gemacht werden. 

6.3 Die Aufrechnung von Forderungen ist nur mit unstreitigen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenforderungen zulässig.

6.4 Die DWA behält sich vor, Aussteller von der Teilnahme an der Veranstaltung 
auszuschließen, sofern der geschuldete Rechnungsbetrag nicht fristgemäß ein-
gegangen ist. Im Falle einer verspäteten Zahlung können Verzugszinsen in Höhe 
des jeweils gültigen gesetzlichen Verzugszinssatzes geltend gemacht werden.

Allgemeine Ausstellungsbedingungen 
für Ausstellungen des 
DWA-Landesverbandes Bayern
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DWA-Landesverband Bayern . Friedenstraße 40 . 81671 München . Tel.: +49 89 233-62590 . Fax.: +49 89 233-62595 . E-Mail: info@dwa-bayern.de . Internet: www.dwa-bayern.de

13. Sicherheitsbestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Verkehrssicherungs-
pflicht des Ausstellers 

13.1 Der Aussteller ist verpflichtet, alle gesetzlichen, behördlichen, berufsgenos-
senschaftlichen und sonstigen Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbe-
stimmungen sowohl beim Auf- und Abbau als auch während der Veranstaltung 
einzuhalten. Der Polizei, der Feuerwehr, den Rettungsdiensten sowie allen 
Ordnungsbehörden ist jederzeit Zutritt zu dem Ausstellungsstand zu gewähren.

13.2 Der Aussteller haftet für alle schuldhaft verursachten Schäden, die durch 
den Auf- und Abbau seines Ausstellungsstandes, seine Standeinrichtung, seine 
Exponate und deren Betrieb oder durch seine Mitarbeiter oder Beauftragten ver-
ursacht werden; der Aussteller trägt die Verkehrssicherungspflicht für den von ihm 
errichteten, bzw. hergerichteten Ausstellungsstand; dies gilt insbesondere auch in 
Hinblick auf Standsicherheit und Brandschutz.

13.3 Soweit örtliche gewerbe- und gesundheitspolizeiliche Genehmigungen 
erforderlich sind, sind diese vom Aussteller rechtzeitig vor Ausstellungsbeginn 
einzuholen und auf dem Ausstellungsstand bereitzuhalten. Lebensmittelrechtliche 
Bestimmungen sind einzuhalten.

14. Versicherung

Das Versicherungsrisiko wird von der DWA als Veranstalterin nicht getragen. Es 
wird den Ausstellern empfohlen, ihre Ausstellungsgegenstände und ihre Haftpflicht 
auf eigene Kosten zu versichern.

15. Schwerwiegende Verstöße gegen die Allgemeinen Ausstellungsbedingungen

Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die vorliegenden Ausstellungsbedingungen 
kann die DWA den Ausstellungsstand sofort räumen lassen und den Aussteller 
von der Veranstaltung ausschließen. Das gilt insbesondere, sofern die Werbung 
innerhalb des Standes gegen gesetzliche Vorschriften, gegen die guten Sitten oder 
den Ausstellungszweck verstößt sowie bei einer Werbung zu weltanschaulichen 
oder politischen Zwecken.

16. Datenschutz

Der Aussteller nimmt davon Kenntnis, dass aufgrund dieses Vertragsverhältnisses 
die Veranstalterin zum Zwecke der automatischen Verarbeitung die zur Erfüllung 
des Vertrages notwendigen Daten zur Person des Ausstellers, bzw. der im Unter-
nehmen oder der Vereinigung des Ausstellers als Ansprechpartner zuständigen 
Personen speichert und verarbeitet. Mithin darf die Veranstalterin von einer 
besonderen Benachrichtigung nach dem Bundesdatenschutzgesetz gemäß § 19a 
Abs.1 absehen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.  

17. Gewerblicher Rechtsschutz

Der Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Messen und Aus-
stellungen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik 
Deutschland. Ein besonderer Ausstellungsschutz besteht nicht. Patentanmeldun-
gen sollten vor Ausstellungsbeginn beim Patentamt eingereicht werden.

18. Schlussbestimmungen

18.1 Alle Vereinbarungen, Einzelgenehmigungen und Sonderregelungen bedürfen 
der schriftlichen Bestätigung durch die DWA. Mündlichen Abreden müssen, um 
Gültigkeit zu erlangen, von der DWA schriftlich bestätigt werden.

18.2 Soweit es sich bei dem Aussteller um einen Kaufmann, eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, 
ist Gerichtsstand das für den Vereinssitz der DWA zuständige Gericht in Siegburg. 



Änderungen vorbehalten / Stand: 25.03.2021 

DWA-Landesverbandstagung Bayern am 05./06.10.2021 

in Weiden mit online-Zugang 

 
Programmentwurf 
 

 
 Dienstag, 05.10.2021  

09.15 Eröffnung der Tagung und Begrüßung  Prof. Dr. Günthert, OB Weiden, 
Prof. Dr. Paetzel 

10.15 Politischer Festvortrag  Staatsminister Thorsten Glauber 

10.30 Rundgang Fachausstellung + Kaffeepause  

 Gemeinsamer Seminarteil 
 

Moderation: 
Dr. Bernhard Böhm, MSE 

 
11.15 

 
Kommunen – Wasserwirtschaft – Corona: Wie versuchen 
die Kommunen, ihre Pflichtaufgaben zu bewältigen? 

 
Dr. Juliane Thimet, Bayerischer 
Gemeindetag 

 
11.35 

 
Klima in Bayern - über Naturgesetze, Fakten und 
Interpretationsfragen 

 
Dr. habil. Johannes Lüers, 
Universität Bayreuth 
 

12.00 Rundgang Fachausstellung + Mittagspause  

  
Seminar Abwasser 

 

 Themenblock: Umgang mit Regenwetterabflüssen und 
Drainagen 

Moderation: Maximilian 
Bleimaier, AWA Ammersee 

 
13.30 

 
Qualitative Untersuchungen von Mischwasserentlastungen 
in Bayern - Ergebnisse 

 
Dr. Stephan Fuchs, KIT 

 
13.50 

 
Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen 
(DWA-A/M 102) 

 
Prof. Dr. Mathias Uhl, 
FH Münster 

 
14.10 

 
Rechtliche Strategien im Umgang mit Dränagen 

 
Andreas Pannier, 
ARNECKE SIBETH 
DABELSTEIN Rechtsanwälte 
Steuerberater PartGmbB 

 
14.30 

 
Diskussion 
 

 

15.00 Rundgang Fachausstellung + Kaffeepause  

  
Seminar Gewässer 

 

 Themenblock: Trockenheit und Dürre – Zukunftsheraus- 
forderungen für die bayerische Wasserwirtschaft 

Moderation: Dr. Andreas 
Rimböck, WWA Donauwörth 

 
13.30 

 
Den Mangel managen – erste Lösungsansätze der 
Expertenkommission Wasserversorgung 

 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Drewes, 
Technische Universität München 

 
13.50 

 
Fließgewässer schützen – Beispiel: Alarmplan bayerische 
Donau Gewässerökologie (ADÖ) 

 
Raimund Schoberer, Regierung 
der Oberpfalz 

 
14.10 

 
Bewässerung – die Rolle der Kommunen 

 
Udo Weingart, 1. Bürgermeister 
Stadt Spalt 

 
14.30 

 
Diskussion 
 

 

15.00 Rundgang Fachausstellung + Kaffeepause 
 

 

16.00 Mitgliederversammlung  
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 Mittwoch, 06.10.2021  

 Seminar Abwasser 
Themenblock: Abwasseranlagen – ein Blick nach vorne 
 

Moderation: Hans-Dietrich Uhl, 
WWA Nürnberg 
 

08.45 Update Wasserrecht und Förderung Thomas Schranner, StMUV 

09.05 Alles im Blick – die Branchenregel zum sicheren Arbeiten in 
der Abwasserentsorgung 
 

Dominic Martin, KUVB 

09.25 Spurenstoffstrategie Bayern – wie geht es weiter mit der 
4. Reinigungsstufe 
 

Dr. Kurt Müller, StMUV 

09.45 Diskussion  

10.15 Rundgang Fachausstellung + Kaffeepause  

  
Themenblock: Kanalnetz – Neues aus dem Untergrund 

 
Moderation: Lisa Kaiser 
 

11.00 Neue Ergebnisse zum Zustand der Kanalisation in Bayern Prof. Dr. Brigitte Helmreich, 
TUM 
 

11.20 Prüfung von Abwasserdruckleitungen Johannes König, Benedict 
Montau, Prof. Dr. Rita Hilliges, 
HS Augsburg 
 

11.40 Asbestzementkanäle – welche Arbeiten sind noch möglich? 
Rechtliche Vorgaben / Praxisbeispiele 

Josef Weichselgartner, 
Gewerbeaufsichtsamt Reg. der 
Oberpfalz 

12.00 Diskussion und Schlusswort  

12.30 Mittagspause   

  
Seminar Gewässer 

 

 Themenblock: Moderner synergetischer Wasserbau – 
Mehrwert für Mensch, Gewässer und Natur schaffen 

 
Moderation: Dr. Dieter Rieger, 
StMUV 
 

08.45 Hochwasserschutz, Ökologie und Sozialfunktion – wie passt 
das zusammen? - Das Bayerische Aktionsprogramm Ge-
wässer 2030 
 

Dr. Wolfgang Rieger, LfU 
Dr. Thomas Henschel, LfU 

09.05 Lebendige Bäche in Bayern – Biologische Vielfalt und Hoch-
wasservorsorge 
 

Malvina Hoppe, LBV 

09.25 Pilotprojekt zur systematischen Stärkung der Sozialfunktion 
– Ein Arbeitsbericht vom Inn 

Konstantin Grambow-Korham-
mer, WWA Rosenheim 

09.45 Diskussion  

10.15 Rundgang Fachausstellung + Kaffeepause  
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Themenblock: Vorbeugen ist besser als heilen: 
Hochwasserrisikomanagement (im kommunalen 
Bereich) 
 

 
Moderation: Mathias Rosenmül-
ler, WWA Weiden 
 

11.00 Initiative boden:ständig – Möglichkeiten zur abflussbremsen-
den Flurgestaltung 

Norbert Bäuml, Ländliche Ent-
wicklung in Bayern 

11.20 Von der Theorie zur Realisierung: Integrales Konzept zum 
kommunalen Sturzflut-Risikomanagement – und dann? 
 

Bürgermeister Mario Götz, Markt 
Oberthulba 
 
 
 

 
11.40 Probleme hausgemacht: Schwachstellen in der Dach-, Ge-

bäude- und Grundstücksentwässerung 
 

Ralf-Peter Angstmann, RIBENA 
Risiko-Beratung 

12.00 Diskussion und Schlusswort  

12.30 Mittagspause und Ende der Veranstaltung  

 



Zielgerichtete Werbung über 
unser Firmenverzeichnis
DWA-Landesverband Bayern

www.dwa-bayern.de

Landesverband Bayern

Informationen 
Wir möchten Sie dabei unterstützen, Ihr Unternehmen einem 
breiten (Fach-)Publikum bekannt zu machen. Dazu bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit einem Eintrag in 
unserem Firmenverzeichnis auf unserer Website zu präsentie-
ren und gezielt Interessenten und potenzielle Kunden aus der 
Wasserwirtschaft anzusprechen.

Firmeneintrag 
Mit Ihrem Eintrag können Sie Ihr Unternehmen mit folgenden 
Angaben präsentieren:

 Tätigkeitsschwerpunkt/Produkt
 Kontaktdaten
 Ihrem Logo
 Ihrem Link zur Firmen-Website

Die Veröffentlichung Ihres Eintrages erfolgt nach Eingang Ihrer 
Bestellung (s. Anmeldeabschnitt) auf der Homepage des DWA-
Landesverbandes Bayern unter der Rubrik Firmenverzeichnis.

Der Eintrag beinhaltet die im Anmeldeabschnitt eingetragenen 
Daten. Ihr Logo senden Sie bitte im TIF- oder JPG-Format an 
info@dwa-bayern.de.

Kosten und Laufzeit 
Der Eintrag in das Firmenverzeichnis erfolgt für die Dauer ei-
nes Kalenderjahres (01.01. - 31.12.). Bei Anmeldung innerhalb 
dieser Laufzeit werden die Kosten für den Eintrag anteilig be-
rechnet. Die Preise für den Firmeneintrag verstehen sich zzgl. 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 Firmeneintrag förderndes DWA-Mitglied:  80,00 €/Jahr
 Firmeneintrag Nicht-Mitglied:               100,00 €/Jahr

Kündigung und Änderung
Der Eintrag in das Firmenverzeichnis verlängert sich automa-
tisch um ein Jahr, wenn er nicht bis zum 30. November schrift-
lich gekündigt wird.

Die Änderung des Eintrages ist jederzeit möglich. Bitte geben 
Sie uns geänderte Daten schriftlich bekannt.

Fax-Antwort: 089 233-62595
 Firma/Behörde/Unternehmen

 Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax 

E-Mail

Homepage (bitte Startseite angeben)

Produkt

Unterschrift

DWA-Landesverband Bayern   
Friedenstraße 40 
81671 München   

Foto: iStock

  Hiermit buche ich verbindlich einen Eintrag ins 
Firmenverzeichnis auf der Homepage des DWA-Lan-
desverbandes Bayern als

  Förderndes Mitglied (80,00 €/Jahr zzgl. MwSt)
  Nicht-Mitglied (100,00 €/Jahr zzgl. MwSt)

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die oben genann-
ten Bedingungen.

DWA-LV Bayern .  Friedenstraße 40 .  81671 München .  Tel.:  +49 89 233-62590 .  E-Mail: info@dwa-bayern.de . Internet: www.dwa-bayern.de

Stand: 12/2015
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